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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.03.1950

Norm

ZPO §405 G

Rechtssatz

Ergeht an Stelle eines begehrten Leistungsurteiles ein Zwischenfeststellungsurteil, so ist dies, mag es im konkreten Fall

auch prozessual verfehlt sein, keine Nichtigkeit nach § 405 ZPO.
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